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Geben Sie den durchschnittlichen Kraftstoff-
verbrauch Ihres Fahrzeugs auf der Autobahn 
ein. Die Einheit für den Kraftstoffverbrauch 
wird in den regionalen Einstellungen fest-
gelegt.

Wählen Sie den Motor- und Kraftstofftyp Ihres 
Fahrzeugs. Dies hilft bei der Schätzung des 
CO2-Ausstoßes.

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die 
Einstellungen des Fahrzeugs vor jeder Rou-
tenberechnung überprüfen wollen.

Geben Sie die Gesamtlänge des Fahrzeugs 
ein.

Geben Sie die Breite des Fahrzeugs ein.

Geben Sie die Höhe des Fahrzeugs ein.

Legen Sie fest, ob ein Anhänger an Ihr Fahr-
zeug angehängt ist.

Geben Sie die Anzahl der Achsen ein.

Geben Sie das zulässige Gesamtgewicht Ihres 
Fahrzeugs ein.

Geben Sie das tatsächliche Gewicht Ihres 
Fahrzeugs ein.
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Wählen Sie einen oder mehrere Gefahrgutty-
pen, falls Sie mit Ihrem Fahrzeug gefährliche 
Güter transportieren.

Tippen Sie auf  ,   und t , um alle 
Fahrzeugprofile auf ihre Standardeinstellungen zurückzusetzen.

7.3.1.2 Routenplanungsmethoden
Sie können unter den folgenden Routenplanungsmethoden wählen:

Schaltfläche Beschreibung

Ergibt eine schnelle Route, wenn Sie auf allen 
Straßen (fast) die erlaubte Höchstgeschwin-
digkeit fahren können. Normalerweise für 
schnelle und normale Fahrzeuge die beste 
Option.

Ergibt eine Route mit weniger Abzweigun-
gen und keinen schwierigen Fahrmanövern. 
Mit dieser Option legen Sie fest, dass Street-
Mate N6 beispielsweise die Autobahn wählt 
statt mehrerer Nebenstraßen.

Ergibt eine kurze Route, um die Reiseentfer-
nung zu minimieren. Üblicherweise optimal 
für Fußgänger, Fahrradfahrer oder langsame 
Fahrzeuge. Wenn Sie unabhängig von der 
Geschwindigkeit nach einer kurzen Route su-
chen, ist dieser Berechnungstyp für normale 
Fahrzeuge nur selten ideal.
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Bei Fahrzeugarten, für die keine umwelt-
freundlichen Routen verfügbar sind, vereint 
diese Methode die Vorteile von Schnell und 
Kurz. StreetMate N6 berechnet die Route, als 
ob es die schnellste Route ermitteln würde, 
wählt aber gegebenenfalls auch andere 
Straßen, um Kraftstoff zu sparen.

Abhängig vom Fahrzeugtyp sind manche Methoden unter Umständen 
nicht verfügbar.

7.3.1.3 Navigationsmodus
Sie können zwischen Straßen- und Geländenavigation umschalten, 

indem Sie auf   tippen und   oder  

 (Seite 62; 135) auswählen.

7.3.1.4 Straßenarten
Um die Route auf Ihre persönlichen Bedürfnisse abzustimmen, können 
Sie auch einstellen, welche Straßenarten bei der Routenplanung 
berücksichtigt oder ausgeschlossen werden sollen.
Wenn Sie eine Straßenart ausschließen, ist das die von Ihnen bevor-
zugte Option. Es bedeutet aber nicht, dass diese Straßenarten zu 100% 
ausgeschlossen sind. Wenn Ihr Ziel nur über eine oder mehrere aus-
geschlossene Straßenarten erreicht werden kann, werden diese in die 
Routenberechnung mit einbezogen, aber nur so weit wie unbedingt 
nötig. Ist dies der Fall, so erscheint auf der Seite Routeninformation 
eine Warnmeldung. Jener Teil der Route, der Ihren Einstellungen nicht 
entspricht, wird auf der Karte in einer anderen Farbe dargestellt.
Folgende Straßenarten sind verfügbar:
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Schaltfläche Beschreibung

Vielleicht müssen Sie Autobahnen meiden, 
wenn Sie ein langsames Auto fahren oder ein 
anderes Fahrzeug abschleppen.

Gebührenpflichtige Straßen sind Straßen, 
für deren längerfristige Benutzung man eine 
Gebühr bezahlen muss, zum Beispiel in Form 
einer Vignette. Sie können unabhängig von 
den Mautstraßen aktiviert bzw. deaktiviert 
werden.

 Mautstraßen (gebührenpflichtige Straßen, 
für die bei jeder Benutzung eine Gebühr zu 
entrichten ist) werden standardmäßig in die 
Routenplanung miteinbezogen. Wenn Sie 
Mautstraßen deaktivieren, plant StreetMate 
N6 die beste gebührenfreie Route für Sie.

StreetMate N6 schließt Fähren bei der Routen-
planung standardmäßig mit ein. Eine Karte 
enthält allerdings nicht unbedingt Informati-
onen über die Verfügbarkeit von saisonalen 
Fähren. Darüber hinaus sind Fähren eventuell 
gebührenpflichtig.

Autoverladezüge transportieren Fahrzeuge 
nur über kurze Strecken und sie verbinden 
üblicherweise Orte, die nur schwer per Straße 
erreicht werden können, zum Beispiel in der 
Schweiz.
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Spuren für Fahrgemeinschaften können ab 
einer bestimmten Anzahl von Passagieren im 
Fahrzeug verwendet werden. Prüfen Sie, ob 
Sie Spuren für Fahrgemeinschaften nutzen 
dürfen, bevor Sie diese Straßenart aktivieren.

 

StreetMate N6 schließt unbefestigte Straßen 
standardmäßig aus. Unbefestigte Straßen 
können in schlechtem Zustand sein und Sie 
können üblicherweise nicht die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit fahren.

4.3.2  Audioeinstellungen
Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Schaltfläche Funktion

Dies ist der Regler für die Gesamtlautstärke. 
Passen Sie alle Tonkategorien unten an oder 
schalten Sie sie stumm.

Passen Sie die Lautstärke der Anweisungen (Spra-
chanweisungen) an oder schalten Sie sie stumm.

Passen Sie die Lautstärke der nichtsprachli-
chen Warnungen (Pieptöne) an oder schalten 
Sie sie stumm.

Sie können den Signalton vor einer Sprach-
meldung ausschalten bzw. dessen Lautstärke 
ändern.

Passen Sie die Lautstärke an oder schalten Sie 
den Ton stumm, wenn Sie die Schaltfläche 
betätigen.
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Sie haben die folgenden Optionen für jede Tonkategorie:

Schaltfläche Funktion

Lautstärkeregler Passen Sie die Lautstärke des betreffenden 
Tons bzw. der Sprachmeldung an.

 Schalten Sie den betreffenden Ton bzw. die 
Sprachmeldung stumm. Der Regler wird 
inaktiv. Tippen Sie erneut darauf, um ihn 
wieder zu aktivieren.

Schaltfläche Funktion

Schalten Sie die Sprachanweisungen ab. 
Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Wählen Sie aus den folgenden Optionen:
• Sprachliche Wiedergabe der Straßen-

namen im muttersprachlichen Gebiet 
der ausgewählten Sprachanweisungs-
sprache.

• Nur Straßennummern sprachlich wie-
dergeben.

• Nur Fahrmanöver sprachlich ankündigen.
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Straßennamen werden nur dann korrekt 
wiedergegeben, wenn Sie ein Profil in der 
jeweiligen Landessprache gewählt haben. 
Wählen Sie aus den folgenden Optionen:

• Versuch, die Straßennamen im Ausland 
vorzulesen.

• Nur Straßennummern sprachlich wie-
dergeben.

• Nur Fahrmanöver sprachlich ankündigen.

Legen Sie fest, ob das nächste Fahrmanöver 
sofort nach jeder Abzweigung angekündigt 
werden soll oder ob es ausreichend ist, wenn 
Sie diese Informationen dann erhalten, wenn 
Sie sich der Abzweigung nähern.

Legen Sie fest, wie ausführlich die Sprachan-
weisungen sein sollen, d. h. wie viel gesagt 
wird und wie oft.
• Minimal: Die Sprachanweisung wird ein-

mal kurz vor dem nächsten Fahrmanöver 
wiedergegeben.

• Mittel: Die Sprachanweisung wird bei der 
Annäherung an das nächste Fahrmanö-
ver wiedergegeben und kurz vor dem 
Manöver noch einmal wiederholt.

• Ausführlich: Die Sprachanweisung wird 
das erste Mal in relativ großer Entfernung 
zum nächsten Fahrmanöver ausgege-
ben. Sie wird bei der Annäherung an die 
nächste Abzweigung wiederholt und 
kurz vor dem eigentlichen Fahrmanöver 
noch einmal wiederholt.
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Das Gerät liest immer nach Berechnung der 
Route eine kurze Zusammenfassung der 
Route vor.

Das Gerät liest bei Überqueren einer Grenze 
Informationen über das Land vor, dass Sie 
betreten haben.

Das Gerät liest Echtzeit-Verkehrsmeldungen 
vor.

Das Gerät liest Systemnachrichten vor.

7.3.3  Warnungseinstellungen
Sie können die folgenden Einstellungen aktivieren und bearbeiten:

Schaltfläche Beschreibung
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StreetMate N6 kann Sie warnen, falls Sie die 
aktuelle Geschwindigkeitsbeschränkung 
überschreiten. Diese Informationen könnten 
in Ihrer Region nicht verfügbar sein oder nicht 
für alle Straßen auf der Karte stimmen.
Für diese Warnung wird auch die im Fahr-
zeugprofil festgelegte Höchstgeschwindig-
keit herangezogen. StreetMate N6 warnt 
Sie, wenn Sie den voreingestellten Wert 
überschreiten, selbst wenn die gesetzliche 
Geschwindigkeitsbeschränkung höher ist.
Hier können Sie einstellen, ob Sie Display- 
und/oder akustische Warnmeldungen 
erhalten möchten.
Folgende Arten von Warnungen sind ver-
fügbar: 

• Displaywarnung: Bei Geschwindigkeits-
überschreitung wird das aktuelle Tempo-
limit auf der Karte angezeigt.

• Akustische und Displaywarnung: Wenn 
Sie die Geschwindigkeitsbeschränkung 
um einen bestimmten Prozentsatz 
überschreiten, erhalten Sie neben der 
Anzeige der aktuellen Geschwindigkeits-
beschränkung auf der Karte auch einen 
gesprochenen Hinweis.

Wenn das Schild für das Tempolimit die ganze 
Zeit auf der Karte eingeblendet bleiben soll 
(normalerweise ist es nur bei Geschwindig-
keitsüberschreitungen sichtbar), können Sie 
dies hier einstellen.
Sie können auch die relative Geschwindig-
keitsüberschreitung einstellen, ab der die 
Anwendung eine Warnung auslöst. Es können 
unterschiedliche Werte innerhalb und außer-
halb von Ortschaften eingestellt werden.
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Tippen Sie darauf, um eine Warnung zu erhalten, 
wenn Sie sich einer Verkehrsüberwachungska-
mera oder anderen Warnpunkten, wie einem 
Schulgelände oder Bahnübergang, nähern. Sie 
müssen sich vergewissern, dass die Verwendung 
dieser Funktion im betreffenden Land gesetzlich 
zulässig ist. Die Art der Warnung lässt sich für die 
einzelnen Warnpunktkategorien (Warntypen) 
individuell konfigurieren. Folgende Arten von 
Warnungen sind verfügbar:

• Displaywarnung: In der Navigationsansicht 
werden die Art des Warnpunktes, seine 
Entfernung und die entsprechende Ge-
schwindigkeitsbeschränkung angezeigt, 
wenn Sie sich einer dieser Kameras nähern.

• Akustische und Displaywarnung: Wenn Sie 
sich einem dieser Punkte nähern, werden 
neben der Displaywarnung Pieptöne 
wiedergegeben (bei Auswahl einer echten 
Stimme) oder die Art der Warnung wird per 
Stimme ausgegeben (bei einer TTS-Stimme). 
Ein weiteres Warnsignal ertönt, wenn Sie vor 
dem Warnpunkt die geltende Geschwindig-
keitsbeschränkung überschreiten.

Bei einigen dieser Warnpunkte ist entweder die 
vorgeschriebene oder die erwartete Geschwin-
digkeitsbeschränkung verfügbar. Bei diesen 
Punkten können, je nachdem, ob Sie das Tempo-
limit überschreiten oder nicht, unterschiedliche 
akustische Warnungen ausgegeben werden.
• Nur bei Geschwindigkeitsüberschreitung: Die 

akustische Warnung ertönt nur dann, wenn 
Sie das geltende Tempolimit überschreiten.

• Bei Annäherung: Die akustische Warnung 
ertönt immer dann, wenn Sie sich einem 
dieser Warnpunkte nähern. Um Sie auf 
eine Geschwindigkeitsüberschreitung 
aufmerksam zu machen, wird in diesem 
Fall ein anderer Warnton ausgegeben.
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Karten können Warninformationen für Fahrer 
enthalten, die auf der Navigationsansicht ein-
geblendet werden können, ähnlich wie echte 
Verkehrszeichen. Tippen Sie darauf, um die 
Warnung für diese Straßenabschnitte (zum 
Beispiel Gefahren oder scharfe Kurven) ein- 
oder auszuschalten. Sie können den Warntyp 
(Display oder akustisch und Display) und die 
Entfernung von der Gefahrenstelle, ab der die 
Warnung ausgegeben werden soll, für jede 
Kategorie von Warnzeichen einstellen.

7.3.4  Einstellungen der Navigationsansicht
Mithilfe dieser Einstellungen können Sie das Erscheinungsbild der 
Navigationsansicht individuell anpassen. Sie können auch einstellen, 
wie die Software Sie auf der Navigationsansicht durch die verschiede-
nen Arten von routenbezogenen Informationen bei der Navigation 
unterstützen soll.

Tippen Sie auf  , um die Navigationsansicht Ihren Bedürf-
nissen entsprechend anzupassen: Wählen Sie passende Farbdesigns 
sowohl für den Tages- als auch den Nachtgebrauch aus der Liste, blen-
den Sie 3D-Gebäude und 3D-Orientierungspunkte ein oder aus und 
verwalten Sie die Sichtbarkeit Ihrer Sonderziel-Sets (welche Sonderzie-
le auf der Karte angezeigt werden sollen).
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Schaltfläche Funktion

Hier können Sie den grundlegenden Maßstab 
und Neigungswinkel auf Ihre Bedürfnisse 
abstimmen. Drei Einstellungen stehen zur 
Auswahl.

Sie können zwischen den Farbdesigns für 
Tag und Nacht wechseln oder die Software 
automatisch für Sie umschalten lassen, und 
zwar einige Minuten vor Sonnenaufgang und 
einige Minuten nach Sonnenuntergang.

Hier können Sie das Farbdesign für die 
Verwendung bei Tag wählen. Die Farben im 
Tagmodus sind hell und ähneln Straßenkarten 
aus Papier.

Hier können Sie das Farbdesign für die 
Verwendung bei Nacht wählen. Die Farben im 
Nachtmodus sind dunkler, um die durch-
schnittliche Helligkeit des Displays gering zu 
halten.

3D-Städtemodelle (3D-Blockdarstellungen 
der vollständigen Gebäudedaten einer Stadt, 
die die tatsächliche Größe der Gebäude und 
deren Lage auf der Karte wiedergeben) kön-
nen ein- bzw. ausgeblendet werden.

Die 3D-Erhebungen des Geländes können 
ein- bzw. ausgeblendet werden.
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Aktivieren Sie Routenaufzeichnungen, um 
sie auf der Karte anzeigen zu lassen, oder 
schalten Sie sie aus.

Wählen Sie, welche Sonderziele während der 
Navigation auf der Karte angezeigt werden 
sollen. Zu viele Sonderziele machen die Karte 
unübersichtlich; daher sollten Sie so wenige 
wie möglich anzeigen lassen. Tippen Sie auf 
den Namen der Sonderzielkategorie, um sie 
ein- oder auszublenden oder die Liste mit 
ihren Unterkategorien zu öffnen.

Sie können die folgenden zusätzlichen Einstellungen auf der Navigati-
onsansichtsseite bearbeiten:

Wenn Sie mit einer geplanten Route navi-
gieren, können Sie drei Datenfelder auf der 
Navigationsansicht einblenden lassen. Sie 
können unter folgenden Feldern wählen: 
Ankunftszeit am Ziel, Entfernung zum Ziel, 
Fahrzeit bis zum Ziel, Ankunftszeit am Weg-
punkt, Entfernung zum Wegpunkt, Fahrzeit 
bis zum Wegpunkt, Richtung oder Höhe. 
Ohne eine geplante Route gibt es nur ein 
Datenfeld, das entweder die Richtung oder 
die Höhe anzeigt.

Blenden Sie den Routenfortschrittsbalken ein 
oder aus. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, 
wird eine orangene Linie am Rand des 
Displays eingeblendet und ein blauer Pfeil 
darauf zeigt Ihren Fortschritt an.



175GPS-Navigationsystem „StreetMate N5 und N6“

VI
I. 

GP
S-

RE
FE

RE
NZ

TE
IL

DEU

EINSTELLUNGSMENÜ

Aktivieren Sie diese Funktion, um Informa-
tionen über Dienstleistungen (zum Beispiel 
Tankstellen, Raststätten) auf Autobahnen zu 
erhalten. Deaktivieren Sie sie, wenn Sie sie 
nicht benötigen.

Wählen Sie, welche Arten von Dienstleis-
tungen bei Autobahnausfahrten angezeigt 
werden sollen. Treffen Sie Ihre Auswahl in den 
Sonderzielkategorien.

Mit dieser Funktion verkleinern Sie die Karte 
und erhalten einen Überblick über die Umge-
bung, falls das nächste Fahrmanöver in weiter 
Entfernung liegt und Sie auf einer Autobahn 
unterwegs sind. Wenn Sie sich dem Ereignis 
nähern, wird die normale Kartenanzeige 
wiederhergestellt.

Sofern entsprechende Daten verfügbar sind, 
werden oben in der Karte Spurangaben ange-
zeigt, die echten Verkehrsschildern über der 
Straße ähneln. Tippen Sie darauf, um diese 
Funktion ein- oder auszuschalten.

Wenn Sie sich einer Autobahnausfahrt oder 
einer komplizierten Kreuzung nähern und 
entsprechende Informationen verfügbar 
sind, wird die Karte durch eine 3D-Ansicht 
der Kreuzung ersetzt. Tippen Sie darauf, um 
diese Funktion zu aktivieren, oder lassen Sie 
während der gesamten Navigation die Karte 
eingeblendet.
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Wenn Sie in einen Tunnel hineinfahren, können 
die über Ihnen im Freien liegenden Straßen und 
Gebäude störend wirken. Tippen Sie darauf, um 
ein allgemeines Tunnelbild anzeigen zu lassen 
statt der Karte. Außerdem werden eine Tun-
neldarstellung von oben und die verbleibende 
Fahrstrecke im Tunnel eingeblendet.

In manchen Situationen bietet StreetMate N6 
einen Umweg an, wenn sich auf einer Auto-
bahn ein Stau gebildet hat. Siehe SSeite 144. 

In manchen Situationen bietet StreetMate 
N6 eine andere Route an, wenn sich auf der 
Straße ein Stau gebildet hat. Siehe Seite 145.

In manchen Situationen bietet StreetMate 
N6 Parkplätze an, wenn Sie sich Ihrem Ziel 
nähern. Siehe Seite 70.

In manchen Situationen bietet StreetMate N6 
andere Alternativrouten an, wenn Sie von der 
geplanten Route abweichen und plötzlich 
von der Autobahn abfahren. Siehe Seite 148.

7.3.5  Regionale Einstellungen 
Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Schaltfläche Funktion

Zeigt die derzeit für die Benutzeroberfläche 
verwendete Programmsprache an. Tippen 
Sie darauf, um aus der Liste der verfügbaren 
Sprachen eine andere Sprache zu wählen. 
Nachdem Sie diese Einstellung geändert und 
die Änderung bestätigt haben, startet die 
Anwendung neu.
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Zeigt das aktuelle Profil für die Sprachanwei-
sungen an. Tippen Sie darauf, um aus der 
Liste der verfügbaren Sprachen und Sprecher 
ein neues Profil zu wählen. Tippen Sie auf ei-
nen beliebigen Eintrag, um ein Audiobeispiel 
zu hören. Nach der Auswahl der gesproche-

nen Sprache tippen Sie einfach auf  .
Die verschiedenen Sprachprofile bieten 
einen unterschiedlichen Funktionsumfang:

• Echte Stimme (Straßennamen werden 
nicht sprachlich wiedergegeben): Diese 
vorab aufgenommenen Meldungen 
können Ihnen nur einfache Informatio-
nen zu Abzweigungen und Entfernungen 
geben.

• TTS-Stimme (Straßennamen werden 
sprachlich wiedergegeben): Diese 
computergenerierten Stimmen können 
komplexe Anweisungen, Straßennamen 
oder Systemnachrichten sprachlich 
wiedergeben.

• TTS-Stimme mit einem Mikrofonsymbol: 
Neben den oben erwähnten Eigen-
schaften kann diese Funktion auch zur 
Spracherkennung verwendet werden.

Sie können die Maßeinheiten sowie das Zeit- 
bzw. Datumsformat festlegen, die genutzt 
werden sollen. StreetMate N6 unterstützt 
unter Umständen nicht alle aufgelisteten 
Einheiten bei manchen Sprachanweisungs-
sprachen.
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Die Zeitzone wird standardmäßig von den 
Kartendaten übernommen und an Ihren aktu-
ellen Standort angepasst. Hier können Sie die 
Zeitzone und Sommerzeit manuell eingeben.

7.3.6  Displayeinstellungen
Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Schaltfläche Funktion

Wenn die Animation eingeschaltet ist, 
werden die Schaltflächen in den Menüs und 
auf den Tastaturen sowie die Übergänge 
zwischen Seiten animiert.

7.3.7  Verkehrsmeldungseinstellungen
Sie können die folgenden Einstellungen bearbeiten:

Schaltfläche Funktion

Aktivieren oder deaktivieren Sie den Emp-
fang von Verkehrsmeldungen in Echtzeit. 
Die anderen Schaltflächen unten stehen in 
Zusammenhang mit Verkehrsmeldungen 
und sind nur dann verfügbar, wenn der 
Empfänger eingeschaltet ist.

Wählen Sie die Datenquelle für den Empfang 
von Echtzeit-Verkehrsmeldungen:

• Radio: verwendet einen UKW-Empfänger
• Online: nutzt eine Internet-Verbindungt
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Tippen Sie darauf, wenn Sie Online-Verkehrs-
meldungen verwenden wollen, um Straßen-
sperren oder unerwartete Verkehrsstaus zu 
vermeiden.

Wenn Sie Verkehrsereignisse auf der Karte 
einblenden wollen (zum Beispiel Straßen-
sperrungen, Unfälle, Spurbeschränkungen), 
können Sie die Vorfälle in einer anderen 
Farbe abbilden lassen oder zusätzlich auch 
mithilfe eines Symbols. Diese Funktion kann 
auch deaktiviert werden.

Empfangen Sie auch Informationen über 
normale Verkehrssituationen, nicht nur 
Informationen über besondere Verkehrsbe-
dingungen oder -ereignisse.

Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Ver-
wendung statistischer Verkehrsdaten und 
Verkehrsmuster. Diese lokal gespeicherten 
Daten können unter normalen Bedingungen 
sehr nützlich sein; es empfiehlt sich jedoch, 
die Funktion z. B. an Feiertagen auszuschal-
ten, damit an Werktagen übliche Staus nicht 
berücksichtigt werden. VI
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Legen Sie die mindestens eingesparte Zeit 
fest, die Ihrer Ansicht nach einen Umweg 
wert ist.
In der Abbildung unten zum Beispiel zeigt 
die orangene Route ein Verkehrsereignis an, 
das eine 30-minütige Verspätung verursacht. 
Die blaue Route ist ein Umweg, der 15 Mi-
nuten länger ist als die ursprüngliche Route 
(der Stau wird dabei nicht berücksichtigt). 
Wenn Sie die Funktion Umfahrung anbieten 
auf 10 Minuten eingestellt haben, berechnet 
StreetMate N6 die Route neu, da Sie durch 
die Umfahrung 15 Minuten einsparen, was 
den von Ihnen eingestellten Wert von 10 
Minuten überschreitet. Wenn Sie den Wert 
auf 20 Minuten einstellen, wird die ursprüng-
liche Route beibehalten, da die Umfahrung 
Ihnen nur eine Ersparnis von 15 Minuten 
bringen würde.

Die Berechnung beruht auf den Informatio-
nen, die Sie über Verkehrsereignisse erhalten 
haben. 

Aktivieren oder deaktivieren Sie die ma-
nuelle Bestätigung jeder Neuberechnung 
aufgrund von Verkehrsereignissen.
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7.3.8  Einstellungen der Fahrtenübersicht
Fahrtenaufzeichnungen enthalten nützliche Informationen zu Ihren 
aufgezeichneten Fahrten. Sie können die folgenden Einstellungen 
aktivieren und bearbeiten:

Schaltfläche Funktion

Die Fahrtenübersicht kann statistische 
Daten Ihrer Fahrten aufzeichnen. Wenn Sie 
diese Protokolle später benötigen, kann 
sie die Anwendung automatisch für Sie 
speichern.

Routenaufzeichnungen, d. h. die Abfolge 
der vom GPS-Empfänger ermittelten Posi-
tionen, können gemeinsam mit den Fahr-
tenaufzeichnungen gespeichert werden. 
Sie können später auf der Karte angezeigt 
werden. Sie können die Anwendung so 
konfigurieren, dass die Routenaufzeichnun-
gen beim Speichern einer Fahrt ebenfalls 
gespeichert wird.

Dies ist keine Schaltfläche. Diese Linie zeigt 
die aktuelle Größe der Fahrtendatenbank 
an, d. h. aller gespeicherten Fahrten- und 
Routenaufzeichnungen. VI
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8. ENDBENUTZER-LIZENVERTRAG

1 Die Vertragsparteien 

1.1 Dieser Vertrag wurde von und zwischen NNG Software Developing 
and Commercial Ltd. (Eingetragener Firmensitz: 35-37 Szépvölgyi 
út, H-1037 Budapest, Ungarn; Handelsregisternr.: 01-09-891838) als 
Lizenzgeber (nachstehend: Lizenzgeber) und Ihnen als der Endbe-
nutzer (nachstehend: Benutzer; der Benutzer und der Lizenzgeber 
werden zusammengefasst bezeichnet als: Parteien) hinsichtlich der 
Benutzung der Produkte, die in diesem Vertrag näher bezeichnet 
werden, einschließlich Softwareprodukten, Datenbanken und Inhalten, 
abgeschlossen.

2 Abschluss des Vertrages
2.1 Die Parteien nehmen hiermit zur Kenntnis, dass der vorliegende 
Vertrag stillschweigend durch konkludentes Verhalten ohne Unter-
schreiben des Vertrages abgeschlossen wird. 

2.2 Der Benutzer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass nach dem 
rechtmäßigen Erwerb (Online-Kauf von autorisierten Händlern oder 
vorinstalliert auf erworbenen Geräten) des vertragsgegenständlichen 
Softwareproduktes (Abschnitt 4) jede Art der Verwendung, die Instal-
lation auf einem Computer oder einem anderen Gerät (Mobiltelefon, 
Multifunktionsgerät, persönliches Navigationsgerät, Fahrzeug-Naviga-
tions- oder Multifunktionssystem usw.) (nachfolgend das „Gerät“), der 
Einbau eines solchen Gerätes in ein Fahrzeug sowie das Betätigen der 
Schaltfläche „Zustimmen“, die durch die Software während der Instal-
lation oder der Verwendung (nachfolgend: „Nutzung“) eingeblendet 
wird, eine rechtsverbindliche Einwilligung in die Vertragsbedingungen 
durch den Benutzer darstellen. Als Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
gilt der Zeitpunkt der ersten Nutzungshandlung (Ingebrauchnahme).

2.3 Personen, die das Softwareprodukt unrechtmäßig erworben oder 
unrechtmäßig auf einem Gerät oder in einem Fahrzeug installiert 
haben, sind von der Nutzung des Softwareproduktes nach dem vorlie-
genden Vertrag ausdrücklich ausgeschlossen.
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2.4 Nutzung durch US-Behörden. Wenn Sie das Softwareprodukt von 
oder im Namen der US-Regierung oder einer anderen Behörde, die üb-
licherweise von der US-Regierung in Anspruch genommene Rechte an-
wenden möchte oder anwendet, erwerben, werden Sie hiermit darüber 
in Kenntnis gesetzt, dass das Softwareprodukt und die Datenbanken, 
Inhalte und Dienste als „commercial item“ (kommerzieller Artikel), wie 
in 48 C.F.R. (Code of Federal Regulations) („FAR“, Federal Acquisition 
Regulation) 2.101 definiert, gelten und dass die gesamte Nutzung des 
Softwareproduktes diesem Vertrag unterliegt.

3 Anwendbare Gesetze und Vorschriften
3.1 Für alle nicht durch diesen Vertrag geregelten Angelegenheiten 
gilt das Recht der Republik Ungarn, insbesondere das Gesetz IV aus 
dem Jahre 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch der Republik Ungarn 
und das Gesetz LXXVI aus dem Jahre 1999 über das Urheberrecht (das 
„Urheberrechtsgesetz“). Das UN-Kaufrecht (CISG) ist hiermit von der 
Anwendung auf diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag ausgeschlossen.

3.2 Für sämtliche aus dem vorliegenden Vertrag entstehenden Streitfäl-
le einigen sich die Parteien hiermit auf die ausschließliche Zuständig-
keit der Gerichte der Republik Ungarn.

3.3 Dieser Vertrag wurde ursprünglich in der ungarischen Sprache auf-
gesetzt. Dieser Vertrag liegt auch in anderen Sprachen vor. In etwaigen 
Streitfällen ist der ungarische Wortlaut maßgeblich.

4 Vertragsgegenstand und Kündigung
4.1 Gegenstand dieses Vertrages ist das als Navigationshilfe dienende 
Softwareprodukt des Lizenzgebers (nachfolgend das „Softwarepro-
dukt“).

4.2 Das Softwareprodukt beinhaltet das zu verwendende Computer-
programm, alle dazugehörigen Unterlagen, die dazugehörige Karten-
datenbank sowie etwaige über das Softwareprodukt zugänglichen 
Inhalte und Dienste Dritter (nachfolgend zusammenfassend als die 
„Datenbank“ bezeichnet).
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4.3 Jegliche Art der Darstellung, Speicherung, Programmierung, 
einschließlich gedruckter, elektronischer oder grafischer Darstellung, 
Speicherung, Quell- oder Objektcode sowie alle anderen noch nicht de-
finierbaren Arten der Darstellung, Speicherung und Programmierung 
bzw. dazu dienende Medien gelten als Teil des Softwareproduktes.

4.4 Vom Benutzer nach Abschluss dieses Vertrages genutzte Fehlerkor-
rekturen, Ergänzungen, Updates oder Upgrades des Softwareproduk-
tes oder der Datenbanken stellen ebenfalls einen Teil des Softwarepro-
duktes dar und sind gemäß diesem Vertrag zu nutzen.

4.5 Ihre Rechte aus diesem Vertrag erlöschen mit sofortiger Wirkung 
und ohne Ankündigung durch den Lizenzgeber, wenn Sie grundle-
gend gegen die Vertragsbestimmungen verstoßen oder auf eine Art 
und Weise handeln, die die Rechte des Lizenzgebers und/oder seiner 
Lizenzgeber am Softwareprodukt beeinträchtigt. Der Lizenzgeber kann 
diesen Vertrag kündigen, wenn ein Softwareprodukt Gegenstand einer 
Forderung wegen Verletzung geistigen Eigentums oder Veruntreuung 
von Geschäftsgeheimnissen wird oder nach Ansicht des Lizenzgebers 
voraussichtlich werden wird. Nach Kündigung des Vertrages müssen 
Sie die Nutzung des Softwareproduktes einstellen, das Softwarepro-
dukt und alle Teile davon zerstören und die Einhaltung dieser Vorschrif-
ten dem Lizenzgeber auf Anforderung schriftlich bestätigen.

5 Urheberrechte 
5.1 Der Lizenzgeber ist vorbehaltlich anderer vertraglicher oder 
gesetzlicher Bestimmungen ausschließlicher Inhaber aller materiellen 
Urheberrechte am Softwareprodukt.

5.2 Das Urheberrecht erstreckt sich auf das gesamte Softwareprodukt 
sowie auf seine Einzelteile.

5.3 Inhaber der Urheberrechte der oder bestimmter, durch Rechte des 
geistigen Eigentums geschützten Werke, die Teil des Softwareproduk-
tes sind, sind der Lizenzgeber bzw. die natürlichen oder juristischen 
Personen, die Eigentümer bestimmter Datenbanken sind (nachfolgend 
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der „Datenbankeigentümer“). Manche Datenbankeigentümer sind 
im Menü „Info“ oder einem ähnlichen Menüpunkt des Softwarepro-
duktes aufgeführt. Der Lizenzgeber erklärt hiermit, dass ihm von den 
Datenbankeigentümern ausreichend Nutzungs- und Vertretungsrechte 
erteilt wurden, um die Datenbank wie in diesem Vertrag festgelegt 
zu nutzen, zur Nutzung anzubieten und zu Nutzungszwecken zu 
übertragen.

5.4 Durch Abschluss dieses Vertrages behält der Lizenzgeber sämtliche 
Rechte am Softwareprodukt; mit Ausnahme jener Rechte, die dem 
Benutzer durch ausdrückliche gesetzliche Regelungen oder die Bestim-
mungen dieses Vertrages zugestanden werden.

6 Benutzerrechte

6.1 Der Benutzer ist standardmäßig dazu berechtigt, das Softwarepro-
dukt auf einem Gerät mit einem einzigen integrierten GPS-Sensor zu 
installieren, es auszuführen und ein Exemplar des Softwareproduktes 
bzw. ein vorinstalliertes Exemplar des Softwareproduktes darauf zu 
nutzen. Das Softwareprodukt und die Datenbank dienen nur zum per-
sönlichen bzw. geschäftsinternen Gebrauch durch den Benutzer.

6.2 Es ist dem Benutzer gestattet, eine Sicherungskopie des Soft-
wareproduktes zu erstellen. Sofern jedoch das Softwareprodukt nach 
der Installation ohne den ursprünglichen Datenträger funktionsfä-
hig ist, gilt das Exemplar auf dem ursprünglichen Datenträger als 
Sicherungskopie. In allen anderen Fällen ist der Benutzer nur dann zur 
Verwendung der Sicherungskopie berechtigt, wenn das Originalexem-
plar des Softwareproduktes zur bestimmungs- und ordnungsgemäßen 
Nutzung unbestreitbar und nachweislich untauglich geworden ist.

6.3 Für den Fall, dass das Softwareprodukt auf dem Gerät vorinstalliert 
oder anderweitig zusammen mit dem Gerät lizenziert ist oder vom 
Benutzer online für ein bestimmtes Gerät gekauft und darauf installiert 
wurde, ist das Softwareprodukt an das Gerät gebunden und darf nicht 
davon getrennt, auf ein anderes Gerät übertragen oder mit einem 
anderen Gerät verwendet bzw. an einen anderen Benutzer verkauft 
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werden, sofern nicht das Gerät selbst verkauft wird.

6.4 Die dem Benutzer zur Verfügung gestellten Datenbanken, Inhalte 
oder Dienste dürfen nur in Verbindung mit seinem eigenen Exemplar 
des Softwareproduktes und nicht separat oder mit einem anderen 
Exemplar des Softwareproduktes verwendet werden.

7 Nutzungsbeschränkungen 

7.1 Der Benutzer ist nicht berechtigt,

7.1.1 das Softwareprodukt zu vervielfältigen (eine Kopie davon zu 
machen), außer in dem durch diesen Vertrag oder geltende Gesetze 
zulässigen Umfang;

7.1.2 es weiterzuverkaufen, weiterzulizenzieren oder für gewerbliche 
Zwecke zu nutzen, es entgeltlich oder unentgeltlich zu verleihen, zu 
vermieten, zu vertreiben oder an Dritte weiterzugeben, ohne das Gerät, 
auf dem es ursprünglich rechtmäßig installiert wurde, weiterzugeben 
(siehe Abschnitt 6.3);

7.1.3 das Softwareprodukt zu übersetzen (einschließlich der Überset-
zung (Kompilierung) in andere Programmiersprachen);

7.1.4 das Softwareprodukt zu dekompilieren, zu disassemblieren oder 
zurückzuentwickeln;

7.1.5 den Schutz des Softwareproduktes zu umgehen bzw. einen derar-
tigen Schutz mit technologischen oder anderen Mitteln zu modifizie-
ren, zu umgehen oder außer Kraft zu setzen;

7.1.6 das Softwareprodukt ganz oder teilweise zu modifizieren, auszu-
weiten, umzuwandeln, in seine Bestandteile zu zerlegen, mit anderen 
Produkten zu kombinieren, auf anderen Produkten zu installieren oder 
zu verwenden; auch nicht mit der Absicht, es mit anderen Geräten 
zusammenarbeiten zu lassen;
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7.1.7 abgesehen von der Nutzung des Computerprogramms Daten 
aus der im Softwareprodukt enthaltenen Datenbank abzurufen, die 
Datenbank zu dekompilieren, die gesamte Datenbank, Teile davon 
oder den darin gespeicherten Datensatz zu verwenden, zu kopieren, zu 
modifizieren, auszuweiten, umzuwandeln oder die Datenbank auf an-
deren Produkten zu installieren, anderweitig auf anderen Produkten zu 
nutzen oder zu übertragen; auch nicht mit der Absicht, sie mit anderen 
Produkten zusammenarbeiten zu lassen.

7.2 Der Benutzer verwendet die über das Softwareprodukt zugängli-
chen und von Dritten zur Verfügung gestellten Datenbanken, Inhalte 
und Dienste sowie die über von Dritten bereitgestellten Dienste emp-
fangenen Daten (unter anderem die vom RDS-TMC- oder Online-TMC-
Verkehrsinfodienst erhaltenen Verkehrsdaten) ausschließlich für seinen 
eigenen persönlichen Nutzen und auf eigenes Risiko. Es ist strengstens 
verboten, diese Daten oder Inhalte zu speichern, zu übertragen oder zu 
vertreiben bzw. diese ganz oder teilweise in einem beliebigen Format 
öffentlich zugänglich zu machen oder sie aus dem Produkt herunter-
zuladen.

7.3 Der Benutzer darf die in das Softwareprodukt, die Datenbank, die 
Inhalte oder die Dienste integrierten Urhebervermerke, Markenhinwei-
se oder einschränkenden Erklärungen nicht löschen, abändern oder 
unkenntlich machen.

8 Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung 

8.1 Der Lizenzgeber teilt dem Benutzer hiermit mit, dass er angesichts 
der Beschaffenheit des Softwareproduktes und der Grenzen der Tech-
nik keine Gewähr für die absolute Fehlerfreiheit des Softwareproduktes 
übernimmt, obwohl bei der Herstellung des besagten Produktes mit 
größter Sorgfalt vorgegangen wurde. Darüber hinaus belasten den 
Lizenzgeber keinerlei vertragliche Verpflichtungen, im Sinne derer das 
vom Benutzer erworbene Softwareprodukt absolut fehlerfrei zu sein 
hat.
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8.2 DIE LIZENZIERTEN SOFTWAREPRODUKTE, DATENBANKEN, INHALTE 
UND DIENSTE WERDEN IN DER VORLIEGENDEN FORM („AS IS“) UND 
„MIT ALLEN FEHLERN“ (INKL. OHNE JEGLICHE GEWÄHR FÜR DIE BEHE-
BUNG VON FEHLERN) ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, UND DER LIZENZGE-
BER, DIE DATENBANKEIGENTÜMER UND DIE DRITTANBIETER LEHNEN 
JEGLICHE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHR-
LEISTUNG AB, INSBESONDERE DIE STILLSCHWEIGENDEN ZUSICHE-
RUNGEN DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN, DER ALLGEMEINEN 
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT, DER ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, 
GENAUIGKEIT, DES RECHTSANSPRUCHS UND DER EIGNUNG FÜR EINEN 
BESTIMMTEN ZWECK. KEINE MÜNDLICH ODER SCHRIFTLICH GEGEBE-
NEN RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN DES LIZENZGEBERS ODER 
EINER SEINER VERTRETER, DATENBANKEIGENTÜMER, ARBEITNEHMER 
ODER DRITTANBIETER KÖNNEN ALS GEWÄHRLEISTUNG AUSGELEGT 
WERDEN, UND DER BENUTZER IST NICHT BERECHTIGT, SICH AUF DER-
ARTIGE RATSCHLÄGE ODER INFORMATIONEN ZU VERLASSEN. DIESER 
GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS IST EINE WESENTLICHE BEDINGUNG 
DES VORLIEGENDEN VERTRAGES.

Der Lizenzgeber garantiert nicht, dass das Softwareprodukt, die Daten-
bank, die Inhalte oder die Dienste mit anderen Systemen, Geräten oder 
Produkten (z. B. Software oder Hardware) zusammen funktionieren 
können.

8.3 Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, die durch Mängel des 
Softwareproduktes (einschließlich Fehler des Computerprogramms, 
der Unterlagen und der Datenbank) entstanden sind.

8.4 Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden aufgrund der Untaug-
lichkeit des Softwareproduktes für einen bestimmten Zweck oder der 
fehlerhaften oder fehlenden Kompatibilität desselben mit anderen 
Systemen, Geräten oder Produkten (z. B. Software oder Hardware).

8.5 WEDER DER LIZENZGEBER NOCH DESSEN ZULIEFERER SIND DEM 
BENUTZER GEGENÜBER FÜR ETWAIGE ZUFÄLLIGE, BESONDERE ODER 
INDIREKTE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN ODER VERSCHÄRFTEN SCHA-
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DENERSATZ IN ZUSAMMENHANG MIT DIESEM VERTRAG HAFTBAR, 
DARUNTER ENTGANGENE GEWINNE, KOSTEN FÜR ERSATZPRODUKTE, 
NUTZUNGSAUSFÄLLE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN O. Ä., UNAB-
HÄNGIG DAVON, OB DIE PARTEI AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER 
SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE ODER NICHT.

UNBESCHADET ETWAIGER ANDERSLAUTENDER VERTRAGSBESTIMMUN-
GEN SIND DRITTANBIETER (Z. B. DATENBANKEIGENTÜMER, KAR-
TENANBIETER) ODER VERTRETER DES LIZENZGEBERS DEM BENUTZER 
GEGENÜBER UNTER KEINEN UMSTÄNDEN (UNGEACHTET DER ART UND 
WEISE) IM RAHMEN DES ODER IN VERBINDUNG MIT DIESEM VERTRAG 
FINANZIELL HAFTBAR.

8.6 Der Lizenzgeber weist den Benutzer hiermit ausdrücklich darauf 
hin, dass die Einhaltung der Verkehrsvorschriften und -regeln (z. B. die 
Anwendung vorgeschriebener und/oder sinnvoller und geeigneter Si-
cherheitsmaßnahmen, angebrachte und allgemein erwartete Aufmerk-
samkeit und Vorsicht in der gegebenen Situation sowie besondere 
Aufmerksamkeit und Vorsicht während der Nutzung des Softwarepro-
duktes) beim Gebrauch des Softwareproduktes in einem Fahrzeug 
jeglicher Art in der alleinigen Verantwortung des Benutzers liegt. Der 
Lizenzgeber haftet nicht für in Zusammenhang mit dem Gebrauch des 
Softwareproduktes in einem Fahrzeug entstandene Schäden.

8.7 Durch Abschließen dieses Vertrages nimmt der Benutzer die unter 
Abschnitt 8 angeführten Informationen ausdrücklich zur Kenntnis.

9 Strafmaßnahmen 

9.1 Der Lizenzgeber teilt dem Benutzer hiermit mit, dass der Lizenzge-
ber gemäß den Bestimmungen des ungarischen Urheberrechts im Falle 
einer Verletzung dieser Rechte dazu berechtigt ist,

9.1.1 das Anerkenntnis einer solchen Rechtsverletzung gerichtlich 
einzuklagen;

9.1.2 das Unterlassen der Rechtsverletzung zu fordern und die rechts-
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widrig handelnde Person dementsprechend anzuweisen;

9.1.3 eine angemessene Entschädigung durch die rechtswidrig han
delnde Person einzuklagen (auch auf öffentlichem Wege auf Kosten der 
rechtswidrig handelnden Person);

9.1.4 die Gewinne aus dem aufgrund der Rechtsverletzung entstande-
nen Vermögenszuwachs einzufordern;

9.1.5 ein Unterlassen der Rechtsverletzung und die Wiederherstellung 
des vor der Rechtsverletzung herrschenden Zustands auf Kosten der 
rechtswidrig handelnden Person einzuklagen, sowie eine Vernichtung 
der bei der Rechtsverletzung verwendeten Instrumente und Mate-
rialien und der durch die Rechtsverletzung entstandenen Produkte 
einzufordern;

9.1.6 Schadensersatz zu fordern.

9.2 Der Lizenzgeber teilt dem Benutzer außerdem mit, dass eine Ver-
letzung des Urheberrechts oder ähnlicher Rechte gemäß Gesetz IV aus 
dem Jahre 1978 über das Strafgesetzbuch der Republik Ungarn in einfa-
chen Fällen mit einer Haftstrafe von zwei Jahren und in schwerwiegen-
den Fällen mit einer Haftstrafe von acht Jahren geahndet werden kann.

9.3 Von Dritten bereitgestellte Inhalte und Dienste
Der Lizenzgeber weist hiermit jegliche eigene Haftung für die im 
Softwareprodukt enthaltene Datenbank und etwaige von Dritten 
durch die Nutzung der Datenbank zur Verfügung gestellte Inhalte 
oder Dienste zurück. Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr für die 
Qualität, Eignung, Genauigkeit, Zweckdienlichkeit oder geografische 
Abdeckung der Datenbank, Inhalte, Produkte oder Dienste bzw. deren 
Verfügbarkeit, und weist jegliche Haftung für eine Unterbrechung 
oder Einstellung des Dienstes sowie in Zusammenhang mit dem Dienst 
oder der kompletten Einstellung des Dienstes entstandene Schäden 
ausdrücklich zurück. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die in den 
Datenbanken enthaltenen Kartendaten geografische und andere Daten 
beinhalten.
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Der Benutzer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass (i) ungenaue oder 
unvollständige Informationen aufgrund des Zeitverlaufs, geänderter 
Umstände, der verwendeten Quellen und der Besonderheiten der 
Erfassung umfangreicher geografischer Daten jeweils zu inkorrekten 
Ergebnissen führen können und dass (ii) die von Dritten bereitgestell-
ten Datenbanken, Inhalte und Dienste auf eigenes Risiko des Benutzers 
und nur zu seinem persönlichen bzw. geschäftsinternen Nutzen 
verwendet werden dürfen. Der Benutzer bestätigt, dass es sich bei den 
Datenbanken, Inhalten und Diensten um vertrauliche Daten der Daten-
bankeigentümer handelt und dass eine Offenlegung der Datenbanken 
gegenüber Dritten nicht gestattet ist.

DIE NUTZUNG DER ECHTZEIT-ROUTENFÜHRUNGSFUNKTION DES 
SOFTWAREPRODUKTES DURCH DEN BENUTZER ERFOLGT AUF EIGENES 
RISIKO, DA DIE STANDORTDATEN UNTER UMSTÄNDEN NICHT GENAU 
SEIN KÖNNTEN.

9.4 Vom Lizenzgeber oder einem Vertreter des Lizenzgebers bereitge-
stellte Inhalte und Dienste. Für gewisse Softwareprodukte kann der 
Lizenzgeber oder ein Vertragspartner dem Benutzer verschiedene 
Produkte und Dienstleistungen über www.naviextras.com anbieten. 
Der Benutzer ist nur berechtigt, diese Dienste in Anspruch zu nehmen, 
wenn er die entsprechenden Endbenutzer-Lizenzverträge auf www.
naviextras.com gelesen und verstanden hat. Er ist dazu verpflichtet, die 
Dienste gemäß den darin enthaltenen Bedingungen zu nutzen.

9.5 Für den Kauf und den Bezug der Aktivierungslizenz zur Nutzung 
bestimmter Funktionen, Datenbanken, Inhalte oder Dienste ist mögli-
cherweise eine Internetverbindung erforderlich. Der Lizenzgeber stellt 
keine alternative Methode zum Bezug der Lizenz zur Verfügung.
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10 Erfassung anonymer Daten

10.1 Der Benutzer nimmt hiermit zur Kenntnis, dass das Softwarepro-
dukt Daten bezüglich der Nutzung des Softwareproduktes durch den 
Benutzer (z. B. Bewegungs-/Routendaten, Interaktionsdaten) erfassen, 
an den Lizenzgeber oder an Dritte übertragen und in manchen Fällen 
speichern kann. Diese Datenerfassungsfunktionen können vom 
Benutzer jederzeit im dazugehörigen Menü deaktiviert bzw. aktiviert 
werden. Die erfassten Daten sind immer anonym und auf keine Art und 
Weise mit personenbezogenen Informationen des Benutzers oder dem 
Benutzer selbst verknüpft.

10.2 Die erfassten Daten können in die Datenbank des Lizenzgebers 
hochgeladen oder in regelmäßigen Zeitabständen bzw. in Echtzeit an 
ein Partnerunternehmen übertragen werden, wo sie ausschließlich zur 
Weiterentwicklung und Verbesserung der Genauigkeit und Zuverläs-
sigkeit der Funktionen und Dienste des Softwareproduktes und der 
Datenbanken eingesetzt werden. Das Hochladen erfolgt über eine 
spezielle Software des Lizenzgebers oder durch das Navigationsgerät 
des Benutzers, wobei der Upload durch den Benutzer aktiviert bzw. de-
aktiviert werden kann. Nach dem erfolgreichen Hochladen der Daten 
werden die erfassten Daten vom Speichermedium des Softwarepro-
duktes gelöscht.

10.3 Die erfassten Daten werden anonym übertragen, gespeichert und 
verarbeitet. Weder der Lizenzgeber noch andere Dritte dürfen eine 
Verbindung zwischen den Daten und dem Benutzer herstellen.

10.4 Der Lizenzgeber setzt den Benutzer hiermit darüber in Kenntnis, 
dass für die Übertragung derartiger Daten zusätzliche Roaminggebüh-
ren anfallen können, falls der Benutzer im Ausland über einen mobilen 
Datendienst auf das Internet zugreift oder auf andere Art und Weise 
ein fremdes Mobilfunknetz nutzt. Es liegt in der Verantwortung des 
Benutzers, zur Vermeidung derartiger Gebühren den mobilen Daten-
dienst beim Roaming und/oder die Datenerfassungsfunktionen des 
Softwareproduktes zu deaktivieren.
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11 Nebenbestimmungen für Online-Inhalte und -Dienste

11.1 Für Online-Inhalte und -Dienste gelten außerdem folgende Neben-
bestimmungen. Der Lizenzgeber kann Datenbankinhalte (z. B. Wetter-, 
Verkehrsinfo, standortbezogene Informationen) anbieten und über 
eine Internetverbindung an das Gerät des Benutzers übertragen (nach-
folgend die „Online-Inhalte und -Dienste“). Derartige Inhalte können je 
nach Ermessen des Lizenzgebers gebührenfrei oder gebührenpflichtig 
bereitgestellt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, 
sicherzustellen, dass er Zugang zum Internet hat.

11.2 Online-Inhalte und -Dienste sind in der Regel nicht in allen Län-
dern verfügbar. Des Weiteren können von Land zu Land unterschied-
liche Bedingungen und Leistungsmerkmale für die Dienste gelten. In 
manchen Ländern ist die Nutzung bestimmter Online-Dienste unter 
Umständen verboten. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die 
länderspezifischen Vorschriften einzuhalten. Der Lizenzgeber lehnt 
jegliche Haftung infolge der illegalen Nutzung derartiger Funktionen 
ab, und der Benutzer hat den Lizenzgeber von sämtlichen Ansprü-
chen seitens Behörden oder Dritter aufgrund einer illegalen Nutzung 
schadlos zu halten.

11.3 Das Softwareprodukt lädt die Online-Inhalte von den Online-
Inhalte-Servern des Anbieters herunter. Der Lizenzgeber lehnt hiermit 
jegliche eigene Haftung für die Online-Inhalte ab. Der Lizenzgeber 
übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Eignung, Genauigkeit, 
Zweckdienlichkeit oder geografische Abdeckung der Online-Inhalte 
bzw. die Verfügbarkeit (d. h. die Betriebszeit) der Online-Inhalte-
Server. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass unabhängig von seiner 
geografischen Lage und dem Zeitpunkt Verbindungsverzögerungen 
oder -unterbrechungen aufgrund von Kapazitätsbeschränkungen 
der Server des Lizenzgebers auftreten können. Das Softwareprodukt 
kann zulassen, dass der Benutzer direkt auf die Server eines Drittanbie-
ters zugreift und mit diesen kommuniziert. In diesem Fall erfolgt die 
Nutzung der Server ausschließlich auf eigenes Risiko des Benutzers. Der 
Lizenzgeber übernimmt keinerlei Haftung für direkt zugängliche Server 
und Dienste von Drittanbietern.
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11.4 Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die über Online-Inhalte und 
-Dienste bereitgestellten Daten oder Informationen nicht in Echtzeit 
aktualisiert werden und unter Umständen nicht genau der tatsächli-
chen Situation bzw. den Ereignissen entsprechen.

11.5 Der Benutzer bestätigt hiermit, dass er die Online-Inhalte 
und -Dienste auf eigenes Risiko und nur zu seinem persönlichen 
Nutzen verwendet. Der Benutzer ist allein dafür verantwortlich, eine 
Verbindung zum öffentlichen Internet bereitzustellen und aufrecht-
zuerhalten. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die Nutzung 
der Online-Inhalte und -Dienste Datenverkehr (in das und aus dem 
Internet) verursacht und dadurch höhere Gebühren für Datendienste 
anfallen könnten.

11.6 Die Online-Inhalte und -Dienste können Daten, Informationen 
oder Materialien umfassen, die dem Lizenzgeber von Dritten zur 
Verfügung gestellt werden und/oder für die der Lizenzgeber von 
Dritten eine Lizenz erhalten hat. Für derartige Materialien gelten unter 
Umständen andere, von fraglichen Dritten auferlegte Bedingungen. 
Auf etwaige geltende Bedingungen Dritter wird im Bereich „Info“ des 
Softwareproduktes oder im Rahmen dieses Vertrages verwiesen. Bei 
der ersten Nutzung/Aktivierung eines Online-Inhalts stimmt der Benut-
zer den Bedingungen dieses Drittanbieters zu.

11.7 Einstellung. Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, die 
Bereitstellung bzw. den Zugang zu Online-Inhalten und -Diensten mit 
oder ohne vorherige Benachrichtigung des Benutzers zu beenden. 
Eine derartige Einstellung kann keine anderen Folgen als die hier 
angegebenen nach sich ziehen. Falls die eingestellten Online-Inhalte 
und -Dienste (i) gegen eine im Voraus entrichtete Gebühr bereitgestellt 
wurden UND (ii) diese Gebühr für die Nutzung der Online-Inhalte und 
-Dienste für einen bestimmten Zeitraum (z. B. Prepaid-Abo) galt, hat 
der Benutzer Anspruch auf Rückerstattung, welche anteilmäßig für den 
noch verbleibenden Gültigkeitszeitraum zum Zeitpunkt der Einstellung 
berechnet wird.
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11.8 Dienste aus der Benutzergemeinde. Manche Online-Inhalte und 
-Dienste können auf von teilnehmenden Einzelpersonen (Benutzer 
oder anderen Personen) hochgeladenen Daten und Informationen 
oder einer von einer derartigen Gruppe von Einzelpersonen erstellten 
und gepflegten Datenbank basieren. Da der Lizenzgeber keine Mög-
lichkeit hat, die Glaubwürdigkeit oder Genauigkeit der Daten bzw. der 
Personen, die diese Daten bereitstellen, zu regeln oder zu überprüfen, 
ist zu beachten, dass diese Daten eventuell aus nicht vertrauenswürdi-
gen Quellen stammen oder sogar vorsätzlich falsch oder irreführend 
sein könnten. Der Benutzer nimmt daher zur Kenntnis, dass Online-
Inhalte und -Dienste aus der Benutzergemeinde mit äußerster Vorsicht 
zu nutzen sind.

Indem er durch die Bereitstellung von Daten oder anderen Informati-
onen über das Softwareprodukt oder andere vom Lizenzgeber angebo-
tene Wege (z. B. über eine Website oder andere Software) Mitglied 
der Benutzergemeinde wird, erklärt sich der Benutzer mit folgenden 
Bedingungen einverstanden:

(a) Der Lizenzgeber erhält ein gebührenfreies Recht zur Nutzung der 
hochgeladenen Daten zu jedem beliebigen Zweck; insbesondere dazu, 
die Daten abzuändern, zur Schau zu stellen, der Öffentlichkeit verfüg-
bar zu machen, zu verbreiten und zu kopieren.

(b) Der Benutzer garantiert, dass keine Rechte Dritter die unter (a) 
definierte Nutzung der Daten be- oder verhindern, und dass durch das 
Hochladen der Daten gemäß diesen Bedingungen keine Rechte Dritter 
verletzt werden.

(c) Der Benutzer hat den Lizenzgeber von allen Ansprüchen schadlos 
zu halten, die Dritte dem Lizenzgeber gegenüber aufgrund einer Ver-
letzung ihrer Rechte in Zusammenhang mit den hochgeladenen Daten 
geltend machen.
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12. Bedingungen Dritter

12.1 Lokale Google-Suche. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die 
lokale Google-Suche (Google Local Search, GLS) dem Benutzer durch 
Nutzung des entsprechenden Dienstes von Google, Inc. zur Verfügung 
gestellt wird. Der Benutzer stimmt hiermit allen Bestimmungen der un-
ter http://www.google.com/accounts/TOS ersichtlichen Nutzungsbe-
dingungen von Google zu. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass die 
lokale Suche von Google für „veraltet“ erklärt wurde und von Google, 
Inc. nicht mehr kommerziell unterstützt wird. Google ist darüber hinaus 
gemäß den entsprechenden Nutzungsbedingungen dazu berechtigt, 
den Dienst jederzeit einzustellen.

9 URHEBERVERMERK

Änderungen am Produkt und den hier enthaltenen Informationen sind 
vorbehalten.
Diese Bedienungsanleitung darf weder ganz noch teilweise ohne aus-
drückliche schriftliche Genehmigung von NNG vervielfältigt oder auf 
irgendeine Art und Weise elektronisch oder mechanisch – einschließ-
lich Fotokopien und Tonaufnahmen – weitergegeben werden.

© 2014–NNG

Kartendaten: © 1987–2014 HERE. Alle Rechte vorbehalten. Beachten Sie 
http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.
Alle Rechte vorbehalten.
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